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Kartenvorverkauf für 
Neujahrsempfang

SINGEN kommunal 
macht Winterpause

Christbaumabfuhr

Der Kartenvorverkauf für den Neu-
jahrsempfang (19. Januar, 19 Uhr) 
startet am Montag, 8. Januar, um 9 
Uhr. Es werden maximal zwei Tickets 
pro Person verkauft, der Preis pro Ti-
cket beträgt 3 Euro. Die Einnahmen 
aus dem Ticketverkauf werden für 
einen guten Zweck gespendet.

Die Christbaumabfuhr findet am 
Freitag, 12. Januar, im Stadtge-
biet, in Hausen und Schlatt sowie 
am Samstag, 13. Januar, in Beuren, 
Bohlingen, Friedingen und Über-
lingen statt. Bitte Christbäume 
(ohne Lametta und Schmuck) bis 6 
Uhr morgens gut sichtbar am Stra-
ßen- bzw. Gehwegrand bereitlegen. 
Bäume, die größer als zwei Meter 
sind, bitte kürzen. Tannenzweige/
Äste werden nur gebündelt (mit ver-
rottbarer Schnur) mitgenommen. 
Christbäume kann man auch auf 
dem Wertstoffhof entsorgen. 

Der Singener Gemeinderat mit 
Oberbürgermeister Bernd 
Häusler und Bürgermeisterin 
Ute Seifried und den 
Gemeinderäten.
CDU: Klaus Bach, Angelika 
Berner-Assfalg, Franz Hirschle, 
Ralf Knittel, Klaus Niederberger, 
Jürgen Schröder, Hans-Peter 
Stroppa, Wolfgang 
Werkmeister. SPD: Christa 
Bartuschek, Regina Brütsch, 
Gabriele Eckert, Dr. Benedikt 
Oexle, Walafried Schrott, 
Hans-Peter Storz. 
Bündnis 90/Die Grünen: 
Dr. Dietrich Bubeck, Dr. 
Isabelle Büren-Brauch, Sabine 
Danassis, Regina Henke, 
Karin Leyhe-Schröpfer,
Eberhard Röhm. Freie Wähler: 
Dr. Hubertus Both, Detlef 
Greiner-Perth, Dr. Ramona 
Halmer, Volkmar Schmitt-
Förster. Neue Linie: Marion 
Czajor, Dirk Oehle, Markus 
Weber. FDP: Kirsten Brößke, 
Johannes Danassis, Christine 
Gaiser. SÖS: Birgit Kloos, 
Silke Stockebrand. 

nach Jahren der Einschränkung 
durch die Pandemie können wir 
uns auf ein unbeschwertes Mitein- 
ander an den Festtagen mit der 
Familie oder Freunden freuen. 

Zugleich scheint es so, dass die 
Herausforderungen an uns alle, 
ob im Kleinen oder in der großen 
Welt, von Tag zu Tag nicht klei-
ner werden. Deshalb kommt mein 
Weihnachtsgruß an Sie in diesem 
Jahr mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. 

Das Weltgeschehen wie der Ukrai-
nekrieg und der Terrorangriff der 
Hamas geben wenig Anlass zur 
Hoffnung. Kraft und Energie kön-
nen wir aber aus jenem schöpfen, 
was wir selbst erreicht haben. Als 
Stadt haben wir gemeinsam mit 
unserem Gemeinderat wichtige 
Weichenstellungen für die Zu-
kunft Singens vorgenommen.

Erst kürzlich konnten wir den Spa-
tenstich für unsere neue Scheffel-
halle 2.0 feiern, in der hoffent-
lich in den nächsten Jahrzehnten 
wieder ebenso ausgelassen ge-
feiert werden kann wie in unserer 
Scheffelhalle. Auch ist es gelun-

gen, das Gewerbe- und Wohnge-
biet Tiefenreute-Bühl aufzuglei- 
sen, das für unsere Stadt ein enor-
mes Entwicklungspotenzial bie- 
tet.

Schließlich freut es mich beson-
ders, dass sich die Grundstücks-
kommission für unseren Stand-
ortvorschlag für das neue Zentral-
klinikum im Landkreis in der Sin-
gener Nordstadt ausgesprochen 
hat. 

Mein Dank gilt allen, die – an wel-
cher Stelle auch immer – mit an-
packen, um unsere Stadt voran-
zubringen. – Denn ohne Sie geht 
es nicht. Gerade weil wir vor Her-
ausforderungen stehen, bei de-
nen wir alle gefordert sind: als 

Verwaltung, als Wirtschaft, aber 
auch als Stadtgesellschaft. 

Die zahlreichen Naturkatastro-
phen in diesem Jahr haben uns al-
len deutlich gemacht, dass unser 
Planet nicht unendlich belastbar 
ist. Die Klimawende ist eine Not-
wendigkeit für uns alle, wenn uns 
die Zukunft unserer Kinder am  
Herzen liegt. 

Zugleich heißt es mit dem vor-
handenen Geld sorgsam umzu-
gehen. Denn während die Aufga-
benpalette, die die Stadt bewälti-
gen soll, immer vielfältiger wird, 
passen Ausgaben und Einnahmen 
immer schwieriger zusammen. 
Das bedeutet, nicht alles, was 
wünschenswert wäre, können wir 

auch umsetzen. Hier gilt es, ge-
meinsam mit unserem Gemein-
derat das richtige Maß zu finden 
und schmerzhafte Einschnitte so 
gering wie möglich zu halten. Das 
wird nicht jedem gefallen, aber 
nur gemeinsam zu schaffen sein.

Ganz nach dem Motto von Erich 
Kästner: „Auch aus Steinen, die 
dir in den Weg gelegt werden, 
kannst du etwas Schönes bau-
en“ werden wir die Herausforde-
rungen, die im neuen Jahr auf uns 
warten werden, angehen und das 
Beste daraus machen.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen und Ihren Familien 
ein schönes, von Hoffnung 
getragenes Weihnachtsfest 
und ein friedvolles, gesundes 
und fröhliches Jahr 2024!

Ihr

Bernd Häusler
Oberbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger der Singener Stadtteile,

mit dem Jahr 2023 neigt sich ein Jahr 
dem Ende zu, welches nicht alle Hoff-
nungen erfüllen konnte, die wir zu 
Beginn in es gesetzt haben. Die Co-
rona-Pandemie scheint zwar über-
wunden zu sein, aber der Krieg in der  
Ukraine konnte noch immer nicht 
durch einen Frieden beendet werden 

und ginge im Februar ins dritte unge-
wisse Jahr. Mit dem Überfall der Ha-
mas auf Israel ist der Nahe Osten er-
neut zu einem Pulverfass geworden, 
bei dem der Antisemitismus auch in 
unserem Land wieder offen zu Tage 
getreten ist. Vor diesem Hintergrund 
werden diese Ereignisse auch in die-
sem Jahr bei vielen Menschen erneut 
zu einem nachdenklichen Weihnach-
ten führen.

Umso wichtiger ist es, dass wir als 
Gesellschaft wieder mehr zusam-
menrücken, damit wir diese stetig 
wachsenden Herausforderungen 
meistern können. Mit den Worten 
des österreichischen Schriftstellers 
Ernst Ferstl: „Die Achtung voreinan-
der bestimmt den Umgang mitein-
ander“ möchten wir Ortsvorsteher 
allen einen Gedankenanstoß zum 
diesjährigen Weihnachtsfest und 

dem Jahreswechsel in ein hoffent-
lich friedlicheres Jahr 2024 mit auf 
den Weg geben. Gerade in unseren 
Stadtteilen wird in einem vielfälti-
gen Vereinsleben und in den Kir-
chengemeinden sehr viel geleistet. 
Ohne dieses starke und engagierte 
Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft 
ärmer und kälter.

Das zeichnet unsere dörflichen 
Strukturen in der Gesamtstadt Sin-
gen besonders aus und erfüllt uns 
Ortsvorsteher auch mit Stolz. Des-
halb gilt auch an diesem Jahres-
ende unser ganz besonderer Dank 
allen, die sich immer wieder von 
Neuem bürgerschaftlich für unsere 
Mitmenschen engagieren und so 
den achtungsvollen Umgang mit-
einander in vorbildlicher Weise för-
dern. In diesen Dank möchten wir 
auch alle einschließen, die in ih-
rem politischen Handeln das Wohl 
der Stadtteile im Auge haben. Denn 
lebendige Stadtteile sind auch be-
lebende Bestandteile der Gesamt-
stadt. In diesem Sinne danken wir 
auch der Stadtverwaltung für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
im zu Ende gehenden Jahr 2023 
und wünschen uns diese auch für 
2024. 

Uns allen wünschen wir ein friedli-
ches Weihnachtsfest und erhoffen 
für uns als Gesellschaft Mut, Zu-
versicht und Weitblick für das neue 
Jahr.

Ihre Ortsvorsteherin
und Ihre Ortsvorsteher 
der sechs Singener Stadtteile

Das städtischen Amtsblatt SINGEN 
kommunal geht in die Winterpause 
und erscheint im neuen Jahr dann 
wieder am Mittwoch, 10. Januar. 

Sämtliche Dienststellen der Stadt-
verwaltung Singen bleiben vom 27. 
bis einschließlich 30. Dezember 
2023 grundsätzlich geschlossen.
Im Bürgerzentrum (BÜZ) wird vom 
27. bis einschließlich 30. Dezember 
nur ein Notbetrieb angeboten, daher 
kann nicht jedes Anliegen bearbeitet 
werden. Achtung: Eine Terminverein-
barung ist in diesem Zeitraum nicht 
möglich. Eine Vorsprache für Notfäl-
le besteht an diesen Tagen von 8 - 12 
Uhr. Bitte beachten: Es besteht keine 
telefonische Erreichbarkeit! Ab dem 
2. Januar ist das BÜZ wie gewohnt er-
reichbar.
Die Ausländerbehörde der Stadt Sin-
gen ist vom 27. bis einschließlich 30. 
Dezember komplett geschlossen (es 
gibt keinen Notdienst!). Bitte ab 2. 
Januar an den jeweiligen Sachbear-
beiter oder per E-Mail wenden an: 
auslaenderbehoer-de@singen.de 
Normal geöffnet haben die städti-
schen Bibliotheken, das Archäolo-
gische Hegau-Museum sowie das 
Kunstmuseum Singen. 

Städtische 
Dienststellen 
grundsätzlich 
geschlossen

Herausforderungen 
anpacken, die

uns alle fordern
Liebe Singenerinnen, liebe Singener, 

Einladung
zum

nEujahrsEmpfang

Sehr geehrte 
Bürgerinnen und Bürger,

ich wünsche Ihnen 
einen guten Rutsch ins 
neue Jahr und lade Sie 

bereits jetzt zum 
Neujahrsempfang 
der Stadt Singen 

herzlich ein. 

Er findet am Freitag, 
19. Januar 2024, 

um 19 Uhr
in der Stadthalle statt. 

Ich freue mich auf Sie! 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 

Bernd Häusler
Oberbürgermeister

der Stadt Singen

Weihnachtsgruß für die Stadtteile:

Ortsvorsteher: Achtungsvollen 
Umgang miteinander fördern

  Der Singener Gemeinderat wünscht
 frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr

Die Ortsvorsteherin und die Ortsvorsteher der sechs Singener Stadtteile wünschen frohe Festtage (von 
links): Stephan Einsiedler (Beuren a.d.A.), Roland Mayer (Friedingen), Stefan Dunaiski (Bohlingen),  
Claudia Ehret (Hausen a.d.A.), Bernhard Schütz (Überlingen a.R.) und Markus Moßbrugger (Schlatt u.Kr.). 
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Silvesterknaller: 
Sicher ins neue Jahr
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Traditionsgemäß begrüßen viele 
Menschen das neue Jahr mit einem 
Feuerwerk in der Silvesternacht. 
Wer nicht schon zum Jahresbeginn 
böse überrascht werden will, sollte 
folgende wichtige Verhaltensregeln 
im Umgang mit Feuerwerkskörpern 
beachten:

• Verkauft werden dürfen Feuer-
werkskörper in diesem Jahr nur 
vom 28. bis 31. Dezember. Die Be-
nutzung dieser Feuerwerkskörper 
ist ausschließlich vom 31. Dezem-
ber, 0 Uhr, bis 1. Januar, 24 Uhr, ge-
stattet. Ein Abbrennen außerhalb 
dieses Zeitraumes ist verboten. Au-
ßerdem dürfen Feuerwerkskörper 
nicht in unmittelbarer Nähe von Kir-
chen, Krankenhäusern, Kinder- und 
Altenheimen abgebrannt werden. 
• Beim Abbrennen von Feuerwerks-
artikeln auch immer auf Personen 
achten, die sich in unmittelbarer 
Nähe und damit im Gefahrenbe-
reich befinden. Rücksichtnahme 
auf die Bedürfnisse von Alten, Kran-
ken und Kindern ist selbstverständ-
lich. 
• Feuerwerkskörper haben in den 
Händen von Kindern und Jugendli-
chen unter 18 Jahren nichts zu su-
chen. Der Handel bietet eine Viel-
zahl von Feuerwerkskörpern für 
Kinder (z.B. sogenannte „Tischfeu-
erwerke“) an, die bei Beachtung 
der Sicherheitsvorschriften auch 
von Jugendlichen benutzt werden 
können.
• Wer pyrotechnische Munition aus 
Schreckschuss- oder Gaspistolen/ 
-revolvern verschießen möchte, 
darf dies nicht auf öffentlichem Ge-
lände. Erlaubt ist nur das Abschie-
ßen auf eigenem Gelände oder auf 
einem anderen privaten Grund-
stück mit Zustimmung der Person, 
die das Hausrecht ausübt. Schie-
ßen darf außerdem nur, wer min-
destens 18 Jahre alt ist. Geschos-
sen werden darf lediglich senk-
recht nach oben in die Luft; auf 
möglicherweise herabfallende Tei-
le ist zu achten. 
• Selbstverständlich darf nicht auf 
Menschen oder Tiere gezielt oder in 
der Nähe von leicht brennbaren Ob-
jekten geschossen werden.

Jobs im Ehrenamt schnell 
und einfach vermitteln

Aktuelles

Aus den Fraktionen i
Aus den Fraktionen

Amtliches


Aus den Fraktionen

Amtliches, Fraktionen und mehr

am Sonntag 
Sonntag, 6. Dezember:

8 bis 18 Uhr; 
Samstag, 12. Dezember:

geschlossen; 
Sonntag, 13. Dezember:

geschlossen; 
Sonntag, 20. Dezember:

8 bis 18 Uhr; 
Sonntag, 27. Dezember:

8 bis 18 Uhr. 
Telefon 92 44 92. 

Hallenbad

Amtliches und mehr

HHaalllleennbbaadd  aamm  
SSoonnnnttaagg

Sonntag, 19. April: 8 Uhr bis 13 Uhr
Sonntag, 26. April: 8 Uhr bis 13 Uhr
Telefon 07731/924492

Fortsetzung von Seite 1 und alle
weiteren Stellungnahmen zur GVV

Fortsetzung
auf Seite 3

SanierungsImpuls Singen

Das Energieeinsparprogramm
kommt in die Singener Nordstadt

Aachbad

Hallenbad

PERSONalien

Wir Singener sind sehr stolz
darauf, dass das Prädikat
„Sport- und umweltfreundli-
che Stadt“ an uns verliehen
worden ist.

(Bernd Häusler,
Oberbürgermeister)

bunter

i

Prima Klima in Singen: 

Sparschwein Heizungspumpe

SSppeennddeenn  wwiillllkkoommmmeenn
Wer die segensreiche Arbeit der
Bürgerstiftung unterstützen möch  -
te, kann dies gerne auch mit einer
kleineren Geldspende tun. 

Die Konten der Bürgerstiftung Sin-
gen:

• Sparkasse Hegau-Bodensee
IBAN: 
DE93 6925 0035 0004 4118 49

• Volksbank eG
Schwarzwald Baar Hegau
IBAN: 
DE37 6949 0000 0027 8194 00 

atmosphäre begeisterte
Kinder im Blauen Haus

Zirkus

Dvor̆áks

Grüne

„Flüchtlinge“:
Ansprechpartner 

FFrraaggeenn  zzuurr  FFllüücchhttlliinnggssbbeettrreeuuuunngg::
HHeellffeerrkkrreeiiss  AAssyyll
• Koordinierungsteam des Helfer-
kreises: info@asyl-in-singen-de,
www.asyl-in-singen.de 
• Shirin Burkart (Flüchtlingsbeauf-
tragte Stadtverwaltung Singen),
Telefon 07731/85-559
• Miglena Abrasheva (Caritas), Te-
lefon 07731/95 61 31
SSttaaddttvveerrwwaallttuunngg  SSiinnggeenn
• Stefan Schlagowsky-Molkenthin
(Integrationsbeauftragter), Telefon
07731/85-538, Stefan.Schla-
gowsky-Molkenthin@singen.de 
• Shirin Burkart, siehe oben

SSppeennddeenn  kkaannnn  mmaann  aann  ffoollggeennddeenn
SSttaannddoorrtteenn  aabbggeebbeenn
Bitte vorab telefonisch Kontakt mit
der Abgabestelle aufnehmen, um
den konkreten Bedarf abzustim-
men:

••  KKlleeiiddeerrkkaammmmeerr  ddeess  DDRRKK--KKrreeiiss--
vveerrbbaannddeess (Ringstraße 18), Telefon
07731/92 12 252
••  FFaaiirrkkaauuff  SSiinnggeenn  ddeess  CCaarriittaassvveerr--
bbaannddeess  KKoonnssttaannzz (Im Haselbusch
16), Telefon 07731/79 66 990
fairkauf-singen@caritas-kn.de
••  TTeeeessttuubbee (Hauptstr. 12), Telefon
07731/67 727 oder 0172/86 42 623,
teestube.singen@gmail.com 
••  KKiinnddeerrkklleeiiddeerrkkaammmmeerr  iimm  KKaarrddii--
nnaall--BBeeaa--HHaauuss (Theodor-Hanloser-
Straße 5), Telefon 07731/46006
(Kinderkleidergrößen 56 bis 146) 

SSppeennddeennkkoonnttoo  HHeellffeerrkkrreeiiss  AAssyyll  iinn
SSiinnggeenn//FFllüücchhttlliinnggsshhiillffee  SSiinnggeenn
KKoonnttooiinnhhaabbeerr::
• Evangelische Luthergemeinde
WICHTIG: Betreff:
„Flüchtlingshilfe Singen“
Sparkasse Singen-Radolfzell
IBAN:
DE 35692500350003024726
BIC: SOLADES1SNG

Einladung 

Aus den Fraktionen

!
Wir Singener sind sehr stolz
darauf, dass das Prädikat
„Sport- und umweltfreundli-
che Stadt“ an uns verliehen
worden ist.

(Bernd Häusler,
Oberbürgermeister)

Corona im
Landkreis 
Insgesamt 2.290 am Corona -
virus infizierte Personen und
1.799 Genesene verzeichnete der
Landkreis Konstanz zum Stand
13. November. Aktuell wurden
467 infizierte Personen (Infizierte
abzüglich Genesene und Verstor-
bene) gemeldet. 40 Menschen
befanden sich zum genannten
Zeitpunkt in stationärer Behand-
lung; es gab insgesamt 24 Todes-
fälle. 
Tagesaktuell sind  die Zahlen zu
finden unter  
www.lrakn.de/coronavirus

! Hinweis in
eigener Sache
Täglich, ja stündlich errei-
chen uns derzeit neue
Nachrichten. Unsere Aus-

gabe entspricht dem Stand
bei Redaktionsschluss von 
SINGEN kommunal.
Bleiben Sie gesund!

!

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan und 

Örtliche Bauvorschriften
„Nordstadtversorger“

Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 (1) BauGB

Der Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bauen und Umwelt der Stadt 
Singen hat in öffentlicher Sitzung 
am 13. Dezember 2023 die Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans (VEP) und der Örtli-
chen Bauvorschriften „Nordstadt-
versorger“ gebilligt und die Ver-
waltung beauftragt, das Verfahren 
einzuleiten. 

Planungsgebiet
Auf einer ca. 13.000 Quadratme-
ter großen Fläche am Kreisverkehr 

Bruderhof-/Remishofstraße soll das 
neue Nahversorgungszentrum mit 
Wohnbebauung entstehen. Die ex-
akten Grenzen des Plangebiets er-
geben sich aus dem abgebildeten 
Lageplan.

Ziel und Zweck
Im Kern sollen ein EDEKA- und ein 
Drogeriemarkt sowie ca. 120 Woh-
nungen – u.a. auf dem Marktge-
bäude – entstehen. Sowohl die 
Kunden- als auch die Anwohner-
stellplätze werden in Tiefgaragen 
untergebracht. Es soll ein kleines 
lebendiges Quartier mit Aufent-
haltsqualität entstehen.

Im aktuellen Jahr wurde ein Reali-
sierungswettbewerb durchgeführt, 

der die städtebauliche und archi-
tektonische Gestalt des „Nord-
stadtversorgers“ zum Gegenstand 
hatte. Aus diesem Wettbewerb 
sind MBPK Architekten und Stadt-
planer zusammen mit AG Freiraum 
Landschaftsarchitekten, beide aus 
Freiburg, als Sieger hervorgegan-
gen. Die Pläne des Siegerentwurfs 
können auf der Homepage der 
Stadt Singen eingesehen werden 
(www.singen.de, Leben, Stadt-
entwicklung, Stadtplanung, Nord-
stadtversorger). 

Direkt im Anschluss an den Wett-
bewerb wurden Gespräche zwi-
schen allen Projektbeteiligten 
aufgenommen, mit dem Ziel, den 
Wettbewerbsentwurf von MBPK/
AG Freiraum planerisch zu vertie-
fen und in einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan zu überfüh-
ren. Dieser Bebauungsplan ist Vor-
aussetzung für die planungs- und 
bauordnungsrechtliche Genehmi-
gung des Vorhabens. 

Verfahren
Die Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans und der 
Örtlichen Bauvorschriften soll im 
Regelverfahren nach § 12 BauGB 
erfolgen. Im Zuge der Erstellung 
des Bebauungsplans wird ein Um-
weltbericht gemäß § 2a BauGB er-
arbeitet. 

Singen, 20. Dezember 2023
gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Wie findet man freiwillige Helfer 
für die Vereinsarbeit oder für ein-
zelne Projekte? Diese Frage stellen 
sich viele Organisationen, die auf 
ehrenamtliches Engagement ange-
wiesen sind. Die Stadt Singen bietet 
dazu einen besonderen Service an. 
Auf der Online-Plattform „Flexhero“ 
können Vereine, Initiativen und Or-
ganisationen aus Singen ihre An-
gebote vorstellen, so dass interes-
sierte Freiwillige sie über eine App 
direkt finden. 

Wer sich als Verein mit seinen An-
geboten präsentieren möchte, der kann sich unter www.flexhero.de 

kostenlos registrieren. Im Netzwerk 
„Ehrenamt in Singen“ können Pro-
jekte eingestellt werden. Diese er-
scheinen dann in der App, die man 
auf die mobilen Endgeräte im Play 
Store oder App Store herunterladen 
kann. Über die App kann man somit 
passende Tätigkeiten finden und 
gleich mit den Projektverantwortli-
chen Kontakt aufnehmen. 

Das digitale Angebot steht allen 
Vereinen, Organisatoren und Initi-
ativen kostenlos zur Verfügung. Die 
Handhabung ist recht einfach und 
unkompliziert.

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan und 

Örtliche Bauvorschriften 
„Lessingstraße“

Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 (1) BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Singen 
hat in öffentlicher Sitzung am 19. 
Dezember 2023 die Aufstellung 
des Bebauungsplans und der Ört-
lichen Bauvorschriften „Lessing-
straße“ gebilligt und die Verwal-
tung beauftragt, das Verfahren 
einzuleiten.

Plangebiet
Der aufzustellende Bebauungs-
plan befindet sich in der Nordstadt 
der Stadt Singen. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplans wird 
durch die nördliche Grenze der 
Lessingstraße, der westlichen 
Grenze der Hohenhewenstraße, 
der südlichen Grenze der Kleist-
straße sowie der westlichen Gren-
ze der Haydnstraße begrenzt. Die 
beigefügte Plankarte setzt den 
Geltungsbereich fest. Der Bebau-
ungsplan weist eine Größe von ca. 
1,13 Hektar auf. 

Ziel und Zweck der Planung
Für das Plangebiet besteht ein Be-
bauungsplan aus dem Jahr 1952, 
wobei dieser als Baufluchtenplan 
bestehende und neue Baufluchten 
festgesetzt hat. 

Da die alten Bebauungspläne, 
als Baufluchtenpläne, keine hin-
reichende Differenzierung der Art 
der Nutzung beinhalten, wird es 
nun erforderlich, die bestehenden 
Wohngebiete entsprechend der 
aktuell geltenden Baunutzungs-
verordnung, in ihrer Art der Nut-
zung möglichst detailliert festzu-
setzen.

Derzeit befindet sich in dem 
Wohnquartier eine ausgewogene 

Balance zwischen baulicher Dich-
te und Bewohnerstruktur mit ent-
sprechender Wohndichte.

Die oberste Prämisse ist, den be-
stehenden und funktionierenden 
Wohncharakter und eine intakte 
Nachbarschaft in dem Gebiet zu 
erhalten.

Verfahren
Der Plan soll im vereinfachten Ver-
fahren gemäß § 13 BauGB aufge-
stellt werden; es handelt sich um 
eine typische bestandssichernde 
Überplanung im Umgriff eines ein-
fachen Bebauungsplans und im 

Übrigen nach § 34 BauGB zu be-
urteilenden Gebiets, für das die 
Zulässigkeit von Vorhaben, für die 
eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung erforderlich werden könnte, 
nicht in Rede steht und auch kei-
ne Anhaltspunkte für eine Beein-
trächtigung der Schutzgüter nach 
§ 1 Absatz 6 Nr. 7b) BauGB beste-
hen oder dafür, dass bei der Pla-
nung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkun-
gen von schweren Unfällen nach  
§ 50 S. 1 BIm-SchG zu beachten sind. 

Singen, 20. Dezember 2023

gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen

Öffentliche Bekanntmachung
Satzung der Stadt Singen über 
ein Besonderes Vorkaufsrecht

im Gebiet „Junkerreute II“
nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. 
§ 4 Gemeindeordnung (GemO)

Satzungsbeschluss
und Inkrafttreten
Der Gemeinderat der Stadt Singen 
hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 19. Dezember 2023 gemäß § 
25 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetz-
buch (BauGB) i.V.m. § 4 Gemein-
deordnung (GemO) von Baden-
Württemberg die Satzung über ein 
Besonderes Vorkaufsrecht im Ge-
biet „Junkerreute II“, Gemarkung 
Singen-Hausen, beschlossen. Die 
Satzung tritt mit dieser öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft. 

Die Satzung über ein Besonderes 

Vorkaufsrecht im Gebiet „Junker-
reute II“ kann im Fachbereich Bau-
en, Abteilung Stadtplanung, Rat-
haus, 1. OG, Zimmer 103-105 und 
141-144, Hohgarten 2, 78224 Sin-
gen (Hohentwiel), von jedermann 
während den allgemeinen Dienst-
stunden eingesehen werden. 

Der Text der Satzung sowie der zur 
Satzung gehörende Lageplan wer-
den nachfolgend zur Information 
abgedruckt: 
 
§ 1 Besonderes Vorkaufsrecht 
Im Geltungsbereich dieser Satzung 
steht der Stadt Singen gemäß § 25 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zur Si-
cherung einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung ein Vor-
kaufsrecht an den Grundstücken zu.
 
§ 2 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung 
ergibt sich aus dem Lageplan „Be-
sonderes Vorkaufsrecht im Gebiet 
Junkerreute II“ vom 16. November 
2023. Der Lageplan ist Bestandteil 

dieser Satzung. 

§ 3 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit ihrer ortsüb-
lichen Bekanntmachung in Kraft.

Hinweis nach § 4 Absatz 4
der Gemeindeordnung:
Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) oder aufgrund der 
GemO beim Zustandekommen die-
ser Satzung wird nach § 4 Absatz 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung ge-
genüber der Stadt Singen (Hohen-
twiel) geltend gemacht worden ist. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. 

Singen, 20. Dezember 2023
gez. Bernd Häusler
Oberbürgermeister 
der Stadt Singen 

Gutscheinheft zum
Landesfamilienpass

Das Gutscheinheft 2024 zum Lan-
desfamilienpass kann ab sofort 
beim Bürgerzentrum Singen (Au-
gust-Ruf-Straße 13) während der 
Öffnungszeiten (Montag, Diens-
tag, Mittwoch und Freitag 8 - 18 
Uhr, Donnerstag 8 - 12 Uhr) ab-
geholt werden. Telefonische Aus-
kunft unter 07731/85-599. Neuan-
träge können ebenfalls beim BÜZ 
gestellt werden. 

Das Gutscheinheft berechtigt zu 
vergünstigten oder kostenfreien 
Besuchen von staatlichen Schlös-
sern und Gärten sowie staatlichen 
Museen in Baden-Württemberg. 
Weitere nichtstaatliche Einrich-
tungen können ebenfalls besucht 
werden. 

Einen Landesfamilienpass können 
erhalten: 

– Familien mit mindestens drei 
kindergeldberechtigenden Kin-
dern (dies können auch Pflege- 
oder Adoptivkinder sein), die mit 
ihren Eltern in häuslicher Gemein-
schaft leben
– Alleinerziehende, die mit min-
destens einem kindergeldberech-
tigendem Kind in häuslicher Ge-
meinschaft leben 
– Familien, die mit mindestens ei-
nem kindergeldberechtigendem 
schwer behindertem Kind mit min-
destens 50 v.H. Erwerbsminderung 
in häuslicher Gemeinschaft leben 
– Familien, die Kinderzuschlags-, 
Wohngeld- oder Bürgergeldbe-
rechtigt sind und mit mindestens 
einem kindergeldberechtigten 
Kind in häuslicher Gemeinschaft 
leben 
– Familien, die Leistungen aus 
dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) erhalten und mit min-
destens einem Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben 

Bei der Ausstellung des Landesfa-
milienpasses können neben einer 
antragstellenden Person (im Pass: 
Berechtigte Person) noch bis zu 
vier weitere Erwachsene (im Pass: 
Begleitpersonen, beispielsweise 
der getrenntlebende Elternteil, die 
Großeltern oder eine andere Be-
treuungsperson) eingetragen wer-
den.

Von den eingetragenen Personen 
können bei Ausflügen aber höchs-
tens jeweils zwei ausgewählt wer-
den, die die Vergünstigungen 
des Landesfamilienpasses in An-
spruch nehmen können. 

Flyer zum Landesfamilienpass lie-
gen im Bürgerzentrum sowie bei 
der Wohngeldbehörde und den So-
zialen Leistungen aus. 

Rund um Feiertage: 
Müllabfuhr und 

Wertstoffhof
Nach den beiden Feiertagen 
am Montag, 25. Dezember, und 
Dienstag, 26. Dezember, findet 
die Abfuhr von Restmüll- und Bio-
müll je zwei Tage später statt. Die 
Termine für den Roten Deckel, Pa-
piermüll und Gelben Sack sind im 
Abfallkalender aufgeführt.

Nach Neujahr findet am Montag, 
1. Januar, die Abfuhr für den Rest- 
und Biomüll je einen Tag später 
statt. Die Terminverschiebung 
für den Roten Deckel, Papiermüll 
und Gelben Sack sind im Abfall-
kalender aufgeführt.

Der Wertstoffhof hat zwischen 
den Feiertagen regulär geöffnet; 
aber er bleibt am Samstag, 6. Ja-
nuar, geschlossen. 

Samstag, 23. Dezember: 8 - 17 Uhr
Sonntag, 24. Dezember: 8 - 13 Uhr
Montag, 25. Dezember: 
geschlossen
Dienstag, 26. Dezember: 
geschlossen
Mittwoch, 27. Dezember: 
9 - 22 Uhr
Donnerstag, 28. Dezember: 
7 - 19 Uhr
Freitag, 29. Dezember: 9 - 22 Uhr
Samstag, 30. Dezember: 
8 - 17 Uhr
Sonntag, 31. Dezember: 8 - 13 
Uhr 
Montag, 1. Januar: geschlossen 
Dienstag, 2. Januar: 8 - 20 Uhr
Mittwoch, 3. Januar: 9 - 22 Uhr
Donnerstag, 4. Januar: 7 - 19 Uhr
Freitag, 5. Januar: 9 - 22 Uhr
Samstag, 6. Januar: 8 - 13 Uhr
Sonntag, 7. Januar: 8 - 18 Uhr

Stadtseniorenrat 
Der Stadtseniorenrat Singen bietet 
jeden zweiten Donnerstag im Mo-
nat Gespräche und Informationen 
für Angehörige von Menschen mit 
Demenz oder am Thema Interes-
sierte an.

Es werden Hinweise auf Hilfsmög-
lichkeiten und kompetente An-
sprechpartnerinnen und Partner  
der Region gegeben; eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

stadtseniorenrat-singen@gmx.de
www.stadtseniorenrat-singen.de

RadSchnitzeljagd im 
Landkreis Konstanz

 Erfolgreiche Aktion: Mehr als 2000 
Mal besuchten Fahrradfahrerinnen 
und -fahrer im Aktionszeitraum vom 
1. Mai bis 31. Oktober 2023 die 25 
Stationen der RadSchnitzeljagd. Im 
Aktionszeitraum unterstützten viele 
ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer die RadSchnitzeljagd mit der 
Kontrolle der Stationsschilder.  

Bei defekten 
Straßenlampen

Zuständig für die Instandhaltung 
und Reparatur der Straßenlam-
pen ist die Thüga Energienetze 
GmbH. Defekte Straßenlampen da-
her bitte direkt der Störungsan-
nahme der Thüga melden: Telefon 
0800/7750007 (kostenfrei und rund 
um die Uhr erreichbar) oder online 
unter www.stoerung24.de, damit die 
Instandsetzung zügig erfolgen kann.

Öffnungszeiten des Hallenbads in 
der Weihnachtszeit: 
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Beuren
an der Aach

Verwaltungsstelle: Telefon 45640 
Fax 791771

ov-beuren.Stadt@singen.de
www.beurenanderaach.de
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 17 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr
1. u. 2. Freitag im Monat 8.30 bis 12 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 9.30 bis 12 Uhr
Freitag 20 bis 21 Uhr
Stadtteilbücherei:
Montag 15.30 bis 17.30 Uhr

Verwaltungsstelle 
geschlossen

Die Verwaltungsstelle bleibt vom 
27. bis 29.Dezember geschlossen. 
Sprechstunden dann wieder am 
Montag, 2. Januar, zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten. 

Gelbe Säcke
Donnerstag, 21. Dezember: 
Gelber Sack 

Bürgerempfang
Der Ortschaftsrat lädt zum traditio-
nellen Bürgerempfang am Sonntag, 
7. Januar, um 10 Uhr ins Gemeinde-
zentrum CURANA ein. Oberbürger-
meister Bernd Häusler wird einer 
verdienten Person als besondere 
Anerkennung für ein hohes ehren-
amtliches Engagement die Landes-
ehrennadel verleihen. 

Bohlingen

Verwaltungsstelle: Telefon 22160
Fax 52068

ov-bohlingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Montag 7.30 bis 12.30 Uhr
Dienstag 14 bis 16 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 12.30/14 bis 18 Uhr
Donnerstag 7.30 bis 12.30 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 17 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei im Rathaus:
Montag 16 bis 18.30 Uhr

Verwaltungs- und Poststelle
Die Verwaltungs- und Poststelle ist 
vom 27. Dezember bis 6. Januar re-
duziert geöffnet: mittwochs 14 - 17 
Uhr, donnerstags 14 - 17 Uhr, frei-
tags 9 - 12 Uhr, samstags geschlos-
sen. Anliegen an die Verwaltung 
können vom 27. bis 30. Dezember 
nicht bearbeitet werden. 

Stadtteilbücherei 
Die Bücherei macht Weihnachts-
pause und ist ab Montag, 15. Januar, 
wieder von 16 - 18.30 Uhr geöffnet.

Abschluss 
1.250 Jahre Bohlingen 

Anlässlich 1.250 Jahre Bohlingen 
findet an Silvester eine Lichter-
show am Kirch- und Rathausplatz 
statt. Um 21.30 Uhr sind vor allem 
Familien mit Kindern eingeladen 
und um 23.30 Uhr die gesamte Be-
völkerung. 

Neujahrsempfang
Die Bevölkerung ist zum Neujahrs-
empfang des Ortschaftsrats am 
6. Januar um 10 Uhr herzlich ins 
Weihbischof-Gnädinger-Haus ein-
geladen. Gastredner Simon Götz 
präsentiert anlässlich des 125-jähri-
gen Jubiläums der Feuerwehr deren 
Geschichte. Umrahmt wird der Neu-

jahrsempfang durch die „Bohlinger 
Feuerwehrkapelle“.

Abfalltermine
Donnerstag, 21. Dezember: Biomüll
Mittwoch, 27. Dezember: 
Gelber Sack
Samstag, 30. Dezember: Biomüll
Donnerstag, 4. Januar: 
Restmüll inkl. Roter Deckel
Freitag, 5. Januar: Biomüll
Montag, 9. Januar: Gelber Sack, 
Samstag, 14. Januar: 
Christbaumabfuhr

Friedingen

Verwaltungsstelle: Telefon 45393
Fax 791775

ov-friedingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 16 Uhr
Dienstag 7.30 bis 12.30 Uhr
Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr
Freitag 7.30 bis 12 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Donnerstag 16 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Dienstag 17 bis 19 Uhr

Fundsache
Beim Schützenhaus wurde ein In-
Ear-Kopfhörer aufgefunden und 
kann zu den Öffnungszeiten der 
Verwaltungsstelle abgeholt wer-
den. 

Abfalltermine
Donnerstag, 21. Dezember: 
Gelber Sack
Mittwoch, 27. Dezember: Biomüll
Mittwoch, 3. Januar: Restmüll 
(Roter Deckel), Altpapier

Donnerstag, 4. Januar: Biomüll
Montag, 8. Januar: Gelber Sack 
Mittwoch, 10. Januar: Biomüll 

Hausen
an der Aach

Verwaltungsstelle: Telefon 42851 
Fax 789436

ov-hausen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 8 bis 12/13.30 bis 16.45 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Dienstag 16 bis 17 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Donnerstag 16 bis 18 Uhr

Bürgercafé
Donnerstag, 21. Dezember, 14 Uhr: 
Letzter diesjähriger Kaffeenach-
mittag 
Dienstag, 2. Januar, 19 Uhr: 
Kartenspielabend
Donnerstag, 11. Januar, 14 Uhr: 
Kaffeenachmittag 

Großer
Seniorennachmittag

Der traditionelle große Senioren-
nachmittag für alle ab dem 65. 
Lebensjahr findet am Sonntag, 7. 
Januar, um 14.30 Uhr in der Eichen-
halle statt. Der betroffene Perso-
nenkreis erhält noch eine persön-
liche Einladung. 

Schließzeit 
der Bücherei

Die Ortsteilbücherei ist vom 18. De-
zember bis einschließlich 8. Januar 
geschlossen. Erster Öffnungstag 

dann wieder am 15. Januar (16 - 18 
Uhr). 

Müllabfuhrtermine 
im neuen Jahr

Mittwoch, 3. Januar: Gelber Sack 
Dienstag, 9. Januar: Altpapier
Freitag, 12. Januar: 
Christbaumabfuhr 

Schlatt
unter Krähen

Verwaltungsstelle: Telefon 42615 
Fax 791700

ov-schlatt.Stadt@singen.de
www.schlatt-unter-kraehen.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.30 bis 12 Uhr
Dienstag und Mittwoch 13.30 bis 17 Uhr
Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr
1. u. 2. Freitag im Monat 13.30 bis 16 Uhr
Sprechzeiten der Ortsvorsteherin:
Dienstag 15 bis 18 Uhr
Freitag 17 bis 18 Uhr
Stadtteilbücherei:
Mittwoch 17 bis 19 Uhr

Verwaltungsstelle 
Die Verwaltungsstelle bleibt vom 
27. bis 29.Dezember geschlossen, 
geöffnet ist dann wieder am 2. Janu-
ar zu den gewohnten Sprechzeiten.

Fundsache
Eine Fitnessuhr wurde aufgefun-
den; sie kann zu den Öffnungszei-
ten der Verwaltungsstelle abgeholt 
werden.

 

Verwaltung
und Postfiliale

Vom 27. bis 29. Dezember ist die 
Verwaltung/Postfiliale nur morgens 
von 8 - 12 Uhr geöffnet, am Sams-
tag, 30. Dezember, komplett ge-
schlossen. 

Landesfamilienpass
kann abgeholt werden

Die Gutscheine für den Landesfami-
lienpass 2024 können bei der Ver-
waltungsstelle abgeholt werden. 

Stadtteilbücherei
Die Stadtteilbücherei ist in den 
Weihnachtsferien geöffnet (Eingang 
über den Parkplatz, 1. OG). 

Christbaumabfuhr
Samstag, 13. Januar: 
Christbaumabfuhr 

Räum- und 
Streupflicht

Die Gehwege müssen werktags bis 
7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr 
geräumt und gestreut sein. Wenn 
nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt 
oder Schnee- bzw. Eisglätte auf-
tritt, ist unverzüglich, bei Bedarf 
auch wiederholt, zu räumen und zu 
streuen. Diese Pflicht endet um 21 
Uhr. 

Überlingen
am Ried

Verwaltungsstelle: Telefon 22539 
Fax 791773

0v-ueberlingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
Mittwoch 14 bis 17 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 8 bis 9.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Donnerstag 16 bis 19 Uhr


